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Zusammenfassung  
 
 
Die BDA unterstützt die geplanten Änderun-
gen des Referentenentwurfs eines Gesetzes 
zur Modernisierung des Berufsqualifikations-
feststellungsgesetzes (BQFG). 
 
Die geplanten Änderungen sind geeignet, das 
Verfahren der Anerkennung beruflicher Qua-
lifikationen zur Fachkräfteeinwanderung zu 
erleichtern. Ziel muss die Sicherstellung eines 
ausreichenden Fachkräfteangebots sein.   
 
Hinsichtlich des demografischen Wandels 
sind wir auf eine langfristige Fachkräftesiche-
rung angewiesen. Hierzu gehört neben der 
der Aus- und Weiterbildung inländischer 
Fachkräfte auch die Gewinnung ausländi-
scher Fachkräfte. 
 
 
Im Einzelnen  
 
Die Feststellung der Gleichwertigkeit der aus-
ländischen Berufsqualifikationen mit inländi-
schen Berufsabschlüssen ist im Grundsatz 
eine notwendige Voraussetzung für die Fach-
kräfteeinwanderung nach dem Fachkräfteein-
wanderungsgesetz. Aus diesem Grund und 
aufgrund von Rückmeldungen des Statisti-
schen Bundesamtes ergeben sich Anpas-
sungsbedarfe im Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetz (BQFG).  

 
Im Kern zielen die Änderungen im BQFG da-
rauf, dass das Anerkennungsgeschehen bes-
ser beobachtet und bewertet werden kann. 
Insbesondere eine einheitlichere und genau-
ere Erfassung der Verfahrensdauer soll er-
möglicht werden. 
 
Diese Nachschärfung in der Erhebung ist po-
sitiv zu bewerten, denn die langen Verfah-
rensdauern sind in der Praxis ein großes Hin-
dernis. Es bedarf demzufolge solcher statisti-
schen Daten, die einen genaueren Rück-
schluss auf Ursachen für Verzögerungen des 
Bearbeitungsbeginns erlauben, um im besten 
Fall Gegenmaßnahmen einzuleiten.  
 
Zur Wahrung der weitgehenden Kohärenz der 
Regelungen von Bund und Ländern sollen zu-
dem Anpassungen der Regelungen zum be-
schleunigten Fachkräfteverfahren, welche die 
Länder für landesrechtlich geregelte Berufe in 
ihre Berufsqualifikationsfeststellungsgesetze 
übernehmen, auch vom Bund nachvollzogen 
werden. 
 
Vor dem Hintergrund sollen neue Bestimmun-
gen im Aufenthaltsgesetz für die Fachkräf-
teeinwanderung aus Drittstaaten bei regle-
mentierten Berufen und die Möglichkeit einer 
gesonderten Entscheidung über die Gleich-
wertigkeit der ausländischen Berufsqualifika-
tion eingeführt werden. Die Regelung dient 
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auch der Angleichung an bestehende berufs-
rechtliche Fachgesetze und ermöglicht eine 
größere Flexibilität an der Schnittstelle von 
Anerkennung und Fachkräftezuwanderung.  
 
Der gesonderter Feststellungsanspruch ist 
aufgrund der verschiedenen Aufenthaltstitel 
im Fachkräfteeinwanderungsgesetz als sinn-
voll zu bewerten.  
 
 
Die Ergänzung in § 14 BQFG, dass die Zu-
stellung der Entscheidung „durch“ die zustän-
dige Ausländerbehörde erfolgt, ist begrü-
ßenswert, weil dadurch klargestellt wird, dass 
die Ausländerbehörde beim neu geschaffe-
nen beschleunigten Verfahren als Schnitt-
stelle der verschiedenen im Verfahren betei-
ligten Stellen fungiert und es zwischen zu-
ständiger Stelle und Ausländerbehörde keiner 
förmlichen Zustellung bedarf, sondern die Be-
kanntgabe des Bescheides im Rahmen einer 
Weiterleitung durch die Ausländerbehörde an 
den Arbeitgeber erfolgt. 
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